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Vergaberecht sieht vereinfachte Verfahren vor
Expert_schroeder
Für  bestimmte  soziale  und  andere
besondere Dienstleistungen sieht das
EU-Vergaberecht  ein  vereinfachtes
Vergabeverfahren vor. Diese Erleich-
terung  zeichnet  sich  vor  allem
dadurch  aus,  dass  öffentliche  Auf-
traggeber gemäß Paragraf 130 Absatz
1  Gesetz  gegen  Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) zwischen den
wettbewerblichen  Verfahrensarten
frei  wählen  dürfen.
Nürnberg. Dienstleistungen im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungsbereich wer-
den aufgrund der unterschiedlichen kul-
turellen  Traditionen  in  den  einzelnen
Unionsstaaten  sehr  unterschiedlich
erbracht.  Diese  sozialen  und  anderen
besonderen  Dienstleistungen  sind  im
Einzelnen im Anhang XIV der europäi-
schen Richtlinie 2014/24/EU aufgeführt.
Für sie gilt  ein besonderer Schwellen-
wert von 750 000 Euro. Grund für die-
ses vereinfachte Vergabeverfahren und
den  erhöhten  Schwellenwert  ist,  dass
den oftmals personen- oder ortsgebun-
denen  Dienstleistungen  nur  einge-
schränkt  eine  europaweite  Bedeutung
zukommt.
Arbeitsmarkt-,  Gaststätten-  und
Beherbergungsdienstleistungen
Erfasst werden beispielsweise Arbeits-
marktdienstleistungen des Sozialgesetz-
buchs II, III und IX. Betroffen ist auch
der Einsatz von Krankenwagen zur rei-
nen  Patientenbeförderung.  Zu  den
besonderen  Leistungen  zählen  auch
Gaststätten- und Beherbergungsdienst-
leistungen,  die  üblicherweise  nur  von
den  Unternehmen  angeboten  werden,
die  an dem konkreten Ort  der  Erbrin-
gung dieser Dienstleistungen angesie-

delt sind. Das Gleiche gilt für Rechtsbe-
ratungsdienstleistungen  ohne  forensi-
sche  Tätigkeiten,  die  ebenfalls  in  der
Regel von Personen in dem jeweiligen
Mitgliedstaat erbracht werden.
Paragraf  130  Absatz  1  Satz  1  GWB
eröffnet öffentlichen Auftraggebern bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge über
soziale und andere besondere Dienstlei-
stungen die freie Wahl zwischen offe-
nem Verfahren, nicht offenem Verfah-
ren,  Verhandlungsverfahren  mit  Teil-
nahmewettbewerb,  wettbewerblichen
Dialog  und  Innovationspartnerschaft.
Das hat zur Folge, dass die Zulassungs-
voraussetzungen für das Verhandlungs-
verfahren  und  den  wettbewerblichen
Dialog  keine  Anwendung  finden.  Im
Übrigen kommen die Vergabevorschrif-
ten grundsätzlich uneingeschränkt zur
Anwendung. Ergänzende Erleichterun-
gen sieht jedoch Paragraf 65 Vergabe-
verordnung  vor.  Danach  darf  die
Höchstlaufzeit einer Rahmenvereinba-
rung  generell  sechs  anstatt  vier  Jahre
betragen.
Ebenso sind im Interesse beschleunigter
und effizienter Verfahren die Fristen für
die Teilnahme am Vergabeverfahren fle-
xibilisiert. Sie müssen allerdings ange-
messen sein.  Auch ist  die  Akzeptanz-
pflicht der Einheitlichen Europäischen
Eigenerklärung im Bereich der sozialen
und anderen besonderen Dienstleistun-
gen aufgehoben.
Besondere Anforderungen an Dienst-
leistungen Rechnung tragen
Über  die  Auswahl  der  Verfahrensart
hinaus  kann  es  zum  Beispiel  bei  der
Anwendung der Vorschriften zur Lei-
stungsbeschreibung, der Eignungs- und

Zuschlagskriterien  sowie  der  Ausfüh-
rungsbedingungen erforderlich sein, den
besonderen  Anforderungen  an  die
Erbringung der jeweiligen sozialen und
anderen  besonderen  Dienstleistungen
Rechnung  zu  tragen.
Das bedeutet insbesondere, dass abhän-
gig von den unterschiedlichen Möglich-
keiten  zur  Standardisierung  dieser
Dienstleistungen Qualitäts- und Nach-
haltigkeitskriterien  in  unterschiedli-
chem Maß zum Tragen kommen kön-
nen.
Im Hinblick auf Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II und III können bei
der Bewertung des Erfolgs und der Qua-
lität  bereits  erbrachter  Leistungen vor
allem Integrationsergebnisse, erreichte
Bildungsabschlüsse  oder  die  Beurtei-
lung der Vertragsausführung durch den
öffentlichen  Auftraggeber  einfließen.
Das kann bei Dienstleistungen in Berei-
chen wie Arbeitsmarkt,  Schulung und
Weiterbildung von Bedeutung sein.
Der öffentliche Auftraggeber hat dabei
einen  Ermessensspielraum,  ob  und
inwieweit er den Erfolg und die Quali-
tät  bereits  erbrachter  Leistungen oder
des  eingesetzten  Personals  bei  der
Bewertung der möglichen Zuschlagskri-
terien Organisation, Qualifikation und
Erfahrung  berücksichtigen  will.  Die
Grundsätze  der  Transparenz  und  der
Gleichbehandlung müssen Auftragge-
ber  jedoch stets  beachten.

Holger Schröder,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergabe-
recht, Partner Rödl & Partner, Nürnberg
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